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Samtgemeinde Zeven 

61. Änderung des Flächennutzungsplans „Wohngebiet in 
Elsdorf / Bauflächen in Heeslingen“ 

 

 
Frühzeitige Beteiligung gemäß §§ 3 Abs. 1 u. 4 Abs. 1 BauGB – Beratung 
und Beschlussfassung über die eingegangenen Stellungnahmen 
 
Linke Seite: Stellungnahmen (verkleinerte Originale)  
Rechte Seite: Abwägung und Einarbeitung in die Planung 

 
 
Stand: 03.05.2018 
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BEHÖRDEN UND SONSTIGE TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE 
 

Industrie- und Handelskammer Stade 

Stellungnahme vom 05.03.2018 

 
Beschlussvorschlag:  
Der Stellungnahme wird gefolgt. Eine Erläuterung des Sachverhalts wird in 
die Begründung eingearbeitet. 
 
Abwägung/Erläuterung: 
An der Planung wird festgehalten. Die Gemeinde Elsdorf beabsichtigt im Zu-
sammenhang mit der Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 16 „Sieks Wiesen“ 
zur Untersuchung und Bewertung der immissionsschutzrechtlichen Situation 
ein Schalltechnisches Gutachten zu beauftragen. Die Belange der Molkerei 
Elsdorf werden dabei aufgenommen. Im Rahmen des Gutachtens sollen auch 
Lösungsvorschläge zur Bewältigung möglicherweise auftretender immissions-
schutzrechtlicher Konflikte aufgezeigt werden. Die Ergebnisse des Gutach-
tens werden Bestandteil des parallel laufenden Verfahrens zur Aufstellung 
des Bebauungsplanes Nr. 16 „Sieks Weg“. 
Ein Geruchsgutachten hinsichtlich der Kläranlage liegt bereits vor; eine Aktua-
lisierung dieses Gutachtens wird derzeit als nicht erforderlich angesehen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
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Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr 
Stellungnahme vom 23.03.2018 
 
Beschlussvorschlag:  
Der Stellungnahme wird gefolgt. Eine Erläuterung des Sachverhalts wird in 
die Begründung eingearbeitet. 
 
Abwägung/Erläuterung: 
Die Gemeinde Elsdorf beabsichtigt im Zusammenhang mit der Aufstellung 
des Bebauungsplans Nr. 16 „Sieks Wiesen“ zur Untersuchung und Bewertung 
der immissionsschutzrechtlichen Situation ein Schalltechnisches Gutachten 
zu beauftragen. Im Rahmen des Gutachtens sollen auch Lösungsvorschläge 
zur Bewältigung möglicherweise auftretender immissionsschutzrechtlicher 
Konflikte aufgezeigt werden. Die Ergebnisse des Gutachtens werden Be-
standteil des parallel laufenden Verfahrens zur Aufstellung des Bebauungs-
planes Nr. 16 „Sieks Weg“.  
Bereits auf Ebene des Flächennutzungsplans wird eine Fläche für absehbar 
erforderliche Schallschutzmaßnahmen gegen Verkehrslärm berücksichtigt. 
 
Abstimmungsergebnis: 
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Landkreis Rotenburg (Wümme) – Amt für Bauaufsicht und Bauleitpla-
nung 

Stellungnahme vom 19.03.2018 

 
Beschlussvorschlag:  
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Abwägung/Erläuterung: 
Der Teilgeltungsbereich 2 in Heeslingen wird als eigenständige bzw. geson-
derte Änderung des Flächennutzungsplans fortgeführt. Das genannte Immis-
sionsgutachten (Auswirkungsanalyse) zur benachbarten Biogasanlage wird in 
dieser Planung Berücksichtigung finden; absehbar wird die M-Fläche zu ver-
kleinern sein. 
 
Abstimmungsergebnis: 
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Landwirtschaftskammer Niedersachsen 

Stellungnahme vom 06.03.2018 

 
Beschlussvorschlag:  
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und soweit erforderlich in die 
Begründung der Flächennutzungsplan-Änderung eingearbeitet. 
 
Abwägung/Erläuterung: 
Der Teilgeltungsbereich 2 in Heeslingen wird als eigenständige bzw. geson-
derte Änderung des Flächennutzungsplans fortgeführt. Die Immissions-
Situation hinsichtlich der benachbarten Biogasanlage wird in dieser Planung 
Berücksichtigung finden. 
Die Inanspruchnahme der Fläche des Teilgeltungsbereichs 1 als Wohnbau-
fläche ist durch das Planungserfordernis, die Planungsziele und den Mangel 
an anderen geeigneten Flächen für die Wohnbauentwicklung begründet. 
Im Teilgeltungsbereich 1 oder dessen emissionsrelevantem Umfeld befindet 
sich keine Biogasanlage. 
 
Abstimmungsergebnis: 
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Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Cuxhaven 

Stellungnahme vom 19.03.2018 

 
Beschlussvorschlag:  
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung der 
Flächennutzungsplan-Änderung berücksichtigt. 
 
Abwägung/Erläuterung: 
Der Teilgeltungsbereich 2 in Heeslingen wird als eigenständige bzw. geson-
derte Änderung des Flächennutzungsplans fortgeführt. Der Hinweis wird in 
dem dortigen Kapitel zum Immissionsschutz entsprechend aufgenommen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
  

andrea.schoenebeck
Text-Box
nur zur Kenntnisnahme



Samtgemeinde Zeven 61. Änderung des Flächennutzungsplans 

10 

Amt für regionale Landesentwicklung Lüneburg  
– Geschäftsstelle Verden 

Stellungnahme vom 26.02.2018 

 
Beschlussvorschlag:  
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und in der Begründung der Flä-
chennutzungsplan-Änderung berücksichtigt. 
 
Abwägung / Erläuterung:  
Inwiefern der geplante Ausbau des Wirtschaftswegs auf dem benachbarten 
Flurstück im Detail bei der Planung des Wohngebietes berücksichtigt werden 
muss, ist im parallel laufenden Verfahren zur Aufstellung des Bebauungs-
plans Nr. 16 „Sieks Weg“ zu klären. 
 
Abstimmungsergebnis: 
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Landkreis Rotenburg (Wümme) 

Stellungnahme vom 19.03.2018 

 
Beschlussvorschlag:  
Der Stellungnahme wird teilweise gefolgt; die Hinweise werden zur Kenntnis 
genommen und soweit erforderlich in die Begründung eingearbeitet. 
 
Abwägung / Erläuterung:  
Zur Stellungnahme der Unteren Naturschutzbehörde: 
TG1 Elsdorf: 
Inwiefern die angesprochenen Punkte zum Teilgeltungsbereich 1 berücksich-
tigt werden können oder müssen, ist im parallel laufenden Verfahren zur Auf-
stellung des Bebauungsplans Nr. 16 „Sieks Weg“ zu klären. 
TG2 Heeslingen: 
Die genannte Überschneidung ist der Unschärfe des Flächennutzungsplans 
geschuldet und i.d.S. zu vertreten. Inwiefern die M-Fläche aufgrund der Nähe 
zur Biogasanlage verkleinert werden muss, wird im weiteren Verfahren der 
eigenständigen bzw. gesonderten Änderung des Flächennutzungsplans zu 
den Bauflächen in Heeslingen zu klären sein; ebenso wie die Frage, ob ein 
Schutz der vorhandenen Gehölze durch eine geeignete Darstellung sinnvoll 
ist. 
Zur Stellungnahme des vorbeugenden Immissionsschutzes: 
TG1 Elsdorf: 
Ein Geruchsgutachten hinsichtlich der Kläranlage liegt bereits vor; eine Aktua-
lisierung dieses Gutachtens wird derzeit als nicht erforderlich angesehen. Ein 
Schallgutachten wird durch die Gemeinde Elsdorf beauftragt. Die Ergebnisse 
des Gutachtens werden Bestandteil des parallel laufenden Verfahrens zur 
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 16 „Sieks Weg“. 
TG2 Heeslingen: 
Der Teilgeltungsbereich 2 in Heeslingen wird als eigenständige bzw. geson-
derte Änderung des Flächennutzungsplans fortgeführt. Die Immissions-
Situation hinsichtlich der benachbarten Biogasanlage wird in dieser Planung 
Berücksichtigung finden. Es ist beabsichtigt, auch im Rahmen dieser Planung 
die Erstellung eines Schallgutachtens zu beauftragen. 
 
Zur wasserwirtschaftlichen Stellungnahme: 
Die bodenschutzrechtlichen und wasserwirtschaftlichen Anforderungen wer-
den im Rahmen des parallel laufenden Verfahrens zur Aufstellung des Be-
bauungsplanes Nr. 16 „Sieks Weg“ zu berücksichtigen sein. 
 
Abstimmungsergebnis: 
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EWE Netz GmbH 

Stellungnahme vom 21.02.2018 

 
Beschlussvorschlag: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und soweit erforderlich in die 
Begründung der Flächennutzungsplan-Änderung eingearbeitet. 
 
Abstimmungsergebnis: 
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Stadtwerke Zeven 

Stellungnahme vom 19.03.2018 

 
Beschlussvorschlag: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und soweit erforderlich in die 
Begründung der Flächennutzungsplan-Änderung eingearbeitet. 
 
Abstimmungsergebnis: 
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Weitere Stellungnahmen 
 
Die folgenden Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange haben in 
ihren Stellungnahmen (Beteiligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB) keine Hinweise 
gegeben und deutlich gemacht, dass sie zu der Planung keine Anregungen 
vorzubringen haben: 
 

Träger öffentlicher Belange Stellungnahme vom 

Niedersächsische Landesforsten  

- Forstamt Rotenburg 

02.03.2018  
(erneute, gleichlau-
tende Stellungnahme 
vom 28.03.2018) 

 
Diese Stellungnahmen sind in der Anlage zusammengestellt. 
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ÖFFENTLICHKEIT 
 

Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit wurden keine Anre-
gungen, Bedenken oder Hinweise vorgebracht.  
 


